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Der nächste Grammetalbote

Kontakt für Beiträge

Hinweis: Das Amtsblatt wird mit dem amtlichen- und nichtamt-
lichen Teil in elektronischer Form (pdf-Datei) auf der Internet-
seite der Gemeinde Grammetal veröffentlicht. Es wird damit 
gewährleistet, dass der Inhalt der amtlichen Bekanntmachun-
gen gemäß § 27a ThürVwVfG auch für jedermann über das 
Internet zugänglich ist.

Telefon: 03643 8311-20, 23

E-Mail: grammetalbote@grammetal.de

private Anzeigen: über Druckerei (s. Impressum)
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wünscht  
Ihnen
IM NAMEN DES  
GEMEINDERATES
IHR BÜRGERMEISTER  
ROLAND BODECHTEL

© maglara  – stock.adobe.com

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

Ostern ist für viele Menschen in erster Linie ein 
Familienfest mit Ostereiersuche, Schokoladen-
Osterhasen und bunten Eiern. Gleichzeitig ist 
Ostern für Christen das älteste und höchste Fest 
im Kirchenjahr.

Ostern wird immer am ersten Sonntag nach dem 
ersten Vollmond nach Frühlingsanfang gefeiert 
und steht für Hoffnung und Neuanfang. 

Wenn ich von Hoffnung spreche, soll das nicht die 
Schwierigkeiten verdrängen, die es derzeit auf 

dieser Welt und für jeden von uns persönlich tat-
sächlich gibt. Das Osterfest soll uns Mut machen, 
in dunklen Zeiten an das Gute zu glauben. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben oder 
bei einer Erkrankung schnell wieder genesen. Ich 
wünsche Ihnen auch die Geduld, diese schwierige 
Zeit mit der Hoffnung zu ertragen, dass es bald 
wieder besser wird. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien  
frohe Ostern!
Ihr Bürgermeister Roland Bodechtel
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Kontaktdaten Ortschaftsbürgermeister

Bechstedtstraß

Dienstzimmer Gemeindehaus, Zur Salzstraße 35
Ortschaftsbürgermeister Klaus Eidam
Stellvertreter Sandro Granert
Telefon Büro 03643/825294
E-Mail bechstedtstrass@grammetal.de
Sprechzeiten jeden zweiten Dienstag gemäß Aushang

Daasdorf a. Berge

Dienstzimmer Gemeindehaus, Trautermannweg 25
Ortschaftsbürgermeister Lothar Conrad
Stellvertreter Dominik Schütze
Telefon 0176/21256666
E-Mail daasdorf@grammetal.de
Sprechzeiten Dienstag: 18:00 - 19:00 Uhr

Eichelborn

Ortschaftsbürgermeister Olaf Süße
Stellvertreterin Cathrin Schier
Telefon über Gemeinde Grammetal
E-Mail eichelborn@grammetal.de

Hayn

Ortschaftsbürgermeister Uwe Jahn
Stellvertreter Martina Schams
Telefon über Gemeinde Grammetal
E-Mail hayn@grammetal.de

Hopfgarten

Dienstzimmer Gemeindehaus, Alte Schulstraße 1
Ortschaftsbürgermeister Roland Bodechtel
Stellvertreter Sebastian Kühn
Telefon über Gemeinde Grammetal
E-Mail hopfgarten@grammetal.de
Sprechzeiten jeden 2. Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr

(gerade Wochen)
Isseroda

Dienstzimmer Kita Lauenburg, Lindenweg 7
Ortschaftsbürgermeister Ralf Lober
Stellvertreter Michael Scholl
Telefon Mobil: 0171/8629507

Büro: 03643/7718011
E-Mail isseroda@grammetal.de
Sprechzeiten Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr

Mönchenholzhausen

Dienstzimmer Gemeindehaus, Am Dorfteich 6
Ortschaftsbürgermeister Henrik Slobodda
Stellvertreter Daniel Korn
Telefon Büro: 036203/713270

Mobil: 0173/5645470
E-Mail moenchenholzhausen@grammetal.de
Sprechzeiten Mittwoch 17:00 - 18:30 Uhr

Niederzimmern

Dienstzimmer Gemeindehaus, Angergasse 6
Ortschaftsbürgermeister Christoph Schmidt-Rose
Stellvertreter Lars Liebeskind
Telefon Büro: 036203/90247
E-Mail niederzimmern@grammetal.de
Sprechzeiten Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr

Nohra

Dienstzimmer Gemeindehaus, Herrenstraße 34
Ortschaftsbürgermeister Andreas Schiller
Stellvertreter Denny Ritschel
Telefon Büro: 03643/825224
E-Mail nohra@grammetal.de
Sprechzeiten Donnerstag 15:30 - 17:00 Uhr

Obergrunstedt

Dienstzimmer Gemeindehaus, Vor dem Rollgarten 48
Ortschaftsbürgermeister Manuela Jahn
Stellvertreter Anneliese Frohwein
Telefon 0175/1658533
E-Mail obergrunstedt@grammetal.de
Sprechzeiten jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat

von 17:00 - 18:00 Uhr

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung Grammetal

Objekt 1, Schloßgasse 19 (Fax: 03643 8311-21)
Bürgermeister 03643 8311-17
Sekretariat 03643 8311-20
Bauamt 03643 8311-42, -43, -44
Einwohnermeldeamt 03643 8311-10
Friedhofsamt 03643 8311-40
Hauptamt 03643 8311-23
Kitaverwaltung 03643 8311-25
Ordnungsamt 03643 8311-40, -41
Personalverwaltung 03643 8311-24
Objekt 2, Schloßgasse 22 (Fax: 03643 8311-45)
Feuerwehrangelegenheiten 03463 8311-34
Kämmerei 03643 8311-37
Kasse 03643 8311-11, -15
Grund- und Hunde-// Gewerbesteuer 03643 8311-14 //-19

Sprechzeiten (vorzugsweise mit Terminvereinbarung)
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 18:00 Uhr
Aus aktuellen Anlässen können sich die Öffnungszeiten (ggf. auch 
kurzfristig) ändern. Beachten Sie insofern Informationen zu geänder-
ten Öffnungszeiten auf unserer Internetseite (www.grammetal.de).
Sofern Sie die Öffnungszeiten über andere Internetportale beziehen, 
berücksichtigen Sie bitte, dass diese Daten nicht durch die Gemein-
de an die Portale gegeben werden. Auf die Richtigkeit dieser Infor-
mationen durch Drittanbieter sollten Sie sich nicht verlassen.

Sprechzeiten Einwohnermeldeamt

nur mit Termin Terminvergabe über:
https://www.terminland.de/grammetal/

Montag 13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 - 10:00 Uhr
Bitte beachten Sie bei telefonischer Anfrage, dass der 
Mitarbeiter im Meldeamt Ihren Anruf nicht 
entgegennehmen kann, wenn er sich in Bearbeitung 
eines Anliegens mit einem Bürger befindet.

Abwasserentsorgung

Zweckverband JenaWasser
Rudolstädter Straße 39, 07745 Jena
Tel.: 03641 688480 
Fax: 03641 688595
E-Mail: kontakt@jenawasser.de
Homepage: www.jenawasser.de
Gebühren- und Beitragserhebung 
Frau Erhardt

03641 688-486

Technischer Kundenservice  
Abwasser 
Herr Luthe

03641 688-600

Fäkalienabfuhr 03641 688-496
24-Stunden-Havariedienst 03641 688-888

Bauhof Utzberg, Am Peterborn 1, 99428 Grammetal
Rufnummer 036203 253737

Kindergärten

Zwergenland, Hopfgarten,
Im Hanfsack 9, 99428 Grammetal

03643 825190

Mönchszwerge, Mönchenholzhausen,
Erfurter Straße 17, 99428 Grammetal

036203 51273

Kindergarten Niederzimmern,
Anger 2, 99428 Grammetal

036203 90400

Schiedsstelle, Kontakt über 03643/831123

Standesamt Berlstedt, Hauptstraße 23, 99439 Am Ettersberg
Rufnummer 036452 78517 oder 78527
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Freitag 07:30 - 10:30 Uhr
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Notrufe, Bereitschaftsdienst

Allgemeiner Notruf 112
Polizeiinspektion Weimar 03643 8820
Rettungsleitstelle 03644 50000
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Wasserversorgung

Wasserversorgungszweckverband Weimar
zuständig für: Bechstedtstraß, Daasdorf a. Berge, Hopfgarten, 
Isseroda, Niederzimmern, Nohra, Obergrunstedt, 
Ottstedt a. Berge, Troistedt, Ulla, Utzberg
Zentrale 03643 7444-0
Störungsdienst 03643 7444-444
Stadtwerke Erfurt
zuständig für: Eichelborn, Hayn, Mönchenholzhausen, 
Obernissa, Sohnstedt
Rufnummer 0361 564-1818
Energie

Kundenzentrum TEAG 03641 817-1111
Störungsdienst Strom 0800 686 1166
Bevollmächtigte Schornsteinfeger

BSFM Matthias Ludwig
zuständig für: Bechstedtstraß, Isseroda, Niederzimmern, 
Mönchenholzhausen, Nohra, Sohnstedt
Rufnummer 0160 96848126
BSFM Robert Haußen
zuständig für: Eichelborn, Hayn, Hopfgarten, Obernissa
Tel.: 0173 5804023
BSFM Böhme
zuständig für: Daasdorf a. Berge, Obergrunstedt, 
Ottstedt a. Berge, Ulla, Utzberg, Troistedt, Gewerbegebiet UNO
Rufnummer 0171 6909390
Abfallentsorgung: Kreiswerke Weimarer Land

Tel:  03644 – 540-674, -675, -677, -678, -680 
Fax: 03644 – 540-679
https://weimarerland.de/landwirtschaft/index.html
Hier erhalten Sie u.a. Informationen zu:
• Entsorgungskalender (Hausmüll, gelber Sack, Papier)
• Online-Anmeldung - Abfuhr Sperrmüll
• Termine Schadstoffmobil
• Entsorgung Pflanzlicher Abfälle

o Standplätze Grünschnitt-Container  
• Antrag auf  Eigenkompostierung
• Abfallsatzung
• Abfallgebührensatzung

Obernissa

Dienstzimmer Bürocontainer am Freizeitzentrum 
Obernissa, Eiskeller 38a

Ortschaftsbürgermeister Werner Nolte
Stellvertreter
Telefon 0157/37739630
E-Mail obernissa@grammetal.de
Sprechzeiten entfällt ab 01.07.2021

Ottstedt a. Berge

Dienstzimmer Gemeindehaus, Am Plan 1
Ortschaftsbürgermeister Holger Haupt
Stellvertreter Stefan Vasters
Telefon Büro: 036203/90290
E-Mail über Gemeinde Grammetal (Seite 1)
Sprechzeiten jeden ersten Dienstag im Monat

von 18:30 - 19:00 Uhr
Sohnstedt

Ortschaftsbürgermeister Steffi Günther
Stellvertreter Andreas Seidel
Telefon 0176/57618638
E-Mail sohnstedt@grammetal.de

Troistedt

Dienstzimmer Feuerwehrgerätehaus, An den Teichen 9
Ortschaftsbürgermeister Ilka Poschner
Stellvertreter André Becker
Telefon Büro: 03643/849150
E-Mail troistedt@grammetal.de
Sprechzeiten jeden 1. Montag im Monat und nach 

Vereinbarung
Ulla

Dienstzimmer Gemeindehaus Ulla, Im Dorfe 37
Ortschaftsbürgermeister Ronny Liebeskind
Stellvertreter Matthias Heß
Telefon 01723626309
E-Mail ulla@grammetal.de
Sprechzeiten jeden Dienstag von 19:00 - 20:00 Uhr

Utzberg

Dienstzimmer Gemeindehaus, Utzberger Ortsstraße 62
Ortschaftsbürgermeister Heidrun Gunkel
Stellvertreter Bert Leidenfrost
Telefon Büro: 036203/51107
E-Mail utzberg@grammetal.de
Sprechzeiten Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr

Kontaktdaten Freiwillige Feuerwehr
Ortsbrandmeister Herr Ruttkies, Tel. 0176 100 22 119

Ansprechpartner in der Verwaltung:
Herr Sander, Tel.: 03643 8311-34

Wehrführer

Bechstedtstraß Ronald Granert
Daasdorf a. Berge Mirko Schmidt
Eichelborn Daniel Fronek-Barthel
Hayn Thorsten Klink
Hopfgarten Eric Löbnitz (stellv. WF)
Isseroda René Sickmüller
Mönchenholzhausen Knuth Lippert
Niederzimmern Marco Ruttkies
Nohra Marc Zühlke
Obergrunstedt Peter Partschefeld
Obernissa Domenik Poloczek
Ottstedt a. Berge Anja Schiller
Sohnstedt Alexander Wagner
Troistedt Conrad Nickel
Ulla Ronny Keßler
Utzberg Pascal Apel

Wichtige Rufnummern

Polizei vor Ort im Objekt Schloßgasse 22, Zi 5
KOBB Herr Birnschein
gerade Woche: Di. 09:00 - 12:00 Uhr
ungerade Woche: Di.16:00 - 18:00 Uhr, oder nach Vereinbarung
Rufnummer 03643 772148, 0173 3020881
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deregister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Bildschirmgerät möglich.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 23.05.2022 bis zum 
27.05.2022 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) Einwendungen gegen 
das Wählerverzeichnis erheben. Einwendungen können darauf 
gerichtet sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine vor-
handene Eintragung zu streichen oder zu berichtigen. Die Ein-
wendungen müssen bei der Gemeindeverwaltung der Gemein-
de Grammetal, Schloßgasse 19, 99428 Grammetal, Zimmer 01 
bzw. 16 schriftlich erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; 
die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ab-
lauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 22.05.2022 (21. Tag vor der Wahl) 
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1.
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter 
oder
5.2.
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist 
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung 
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 10.06.2022 (2. Tag vor der Wahl), bis 
18.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Gram-
metal, Schloßgasse 19, 99428 Grammetal, Zimmer 01 bzw. 16 
mündlich oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische An-
tragstellung ist unzulässig. Im Falle nachweislich plötzlicher Er-
krankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der An-
trag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. Versichert 
ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl 
(11.06.2022), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.
7.
Für den Fall, dass bei der Wahl der Ortschaftsbürgermeister am 
12.06.2022 kein Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen erhält, findet am zweiten Sonntag nach der Wahl, am 
26.06.2022 eine Stichwahl statt. Stimmberechtigt für die Stich-
wahl ist, wer bereits für die erste Wahl stimmberechtigt war, so-
fern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimmrecht verloren hat.
Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 12.06.2022 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 12.06.2022 einen Wahlschein 
für die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl kön-
nen bis zum 24.06.2022 (2. Tag vor der Stichwahl) bis 18.00 Uhr 
bei der Gemeindeverwaltung Gemeinde Grammetal, Schloß-
gasse 19, 99428 Grammetal, Zimmer 01 bzw. 16 mündlich oder 

Amtlicher Teil der Gemeinde

Einwohnerversammlung

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner!
Zur ersten Einwohnerversammlung in der Gemeinde Grammetal 
als gemeinsame Veranstaltung für alle Ortsteile der Gemeinde 
lade ich Sie herzlich ein.

Datum: Donnerstag, 02.06.2022
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort: Halle im ADAC Hessen-Thüringen e.V., Fahrsi-

cherheitszentrum Thüringen, Gebreitestraße 2,  
99428 Grammetal

Die Einwohnerversammlung ist öffentlich, sodass Einwohnerin-
nen und Einwohner an dieser teilnehmen können.
Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Coro-
naregeln.
Bitte beachten Sie, dass der Zugang zum Sitzungsraum even-
tuell begrenzt werden muss, wenn die Platzkapazitäten ausge-
schöpft sein sollten.
Tagesordnung:

1. Unterrichtung und Erörterung von wichtigen Gemeindean-
gelegenheiten, insbesondere über Planungen und Vorhaben 
der Gemeinde zu
a. Abwasserentsorgung
b. Bauleitplanung
c. Verwaltungsstruktur

2. Behandlung schriftlicher und mündlicher Anfragen der  
Einwohner

3. Sonstiges
Anfragen zu wichtigen Gemeindeangelegenheiten, die nicht 
von der Tagesordnung der Einwohnerversammlung erfasst sind,  
können bis 2 Arbeitstage vor der Versammlung bei der

Gemeinde Grammetal
Schloßgasse 19

99428 Grammetal
Fax 03643831121

E-Mail: post@grammetal.de
schriftlich eingereicht werden.

Grammetal, 28.03.2022
gez. Roland Bodechtel
Bürgermeister

Bekanntmachung über das Recht auf  
Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen für die Kommu-
nalwahlen (Wahl der Ortschaftsbürgermeister in den 
Ortsteilen mit Ortschaftsverfassung Bechstedtstraß, 
Hopfgarten, Isseroda, Niederzimmern und Ottstedt  
a. Berge) am 12.06.2022

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Ortschaftsbürgermeister 
in den Ortsteilen mit Ortschaftsverfassung Bechstedtstraß, Hopf-
garten, Isseroda, Niederzimmern und Ottstedt a. Berge in der 
Gemeinde Grammetal wird in der Zeit vom 23.05.2022 bis zum 
27.05.2022 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemei-
nen Dienststunden

Mo 13.00 - 16.00 Uhr,
Di 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr,
Do 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr und
Fr 08.00 - 10.00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Grammetal, Schloß-
gasse 19, 99428 Grammetal, Zimmer 01 bzw. 16 für Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberech-
tigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus de-
nen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Mel-
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13. Sitzung des Grundstücks- und Bauausschusses 
der Gemeinde Grammetal am 24.02.2022

stimmberechtige Mitglieder: 7
davon anwesend: 4 ab TOP 2: 6
Beschluss GBA 07/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt die Tagesord-
nung der 13. Sitzung des Grundstücks- und Bauausschusses der 
Gemeinde Grammetal.
Ja-Stimmen: 4; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 08/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss der Gemeinde Gram-
metal genehmigt die Niederschrift der 11. Sitzung des Grund-
stücks- und Bauausschusses der Gemeinde Grammetal vom 
23.11.2021.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 09/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürwor-
tende Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen 
der Bearbeitung des Antrages auf Vorbescheid – Neubau von 5 
Einfamilienhäusern und einem Doppelhaus auf je einem Grund-
stück sowie mit je einem zugehörigen Carport/Garage - Flur 4, 
Flst. Nr.: 231/26 in der Gemarkung Ulla gegenüber der Unteren 
Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes Weimarer Land abzu-
geben. Die Hinweise des Ortschaftsrates sind in die Stellungnah-
me der Gemeinde mit aufzunehmen.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 10/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürwor-
tende Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen der 
Bearbeitung des Antrages auf Vorbescheid – Errichtung von drei 
EFH - Flur 1, Flst. Nr.: 45/5 in der Gemarkung Bechstedtstraß ge-
genüber der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes 
Weimarer Land abzugeben.
Ja-Stimmen: 0; Nein-Stimmen: 5, Enthaltungen: 1
Bestätigt: Nein
Beschluss GBA 11/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürwor-
tende Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen der 
Bearbeitung des Antrages auf Vorbescheid – Neubau Einfami-
lienhaus - Flur 1, Flst. Nr.: 103 in der Gemarkung Troistedt ge-
genüber der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes 
Weimarer Land abzugeben. Der Hinweis des OSR ist in die Stel-
lungnahme der Gemeinde mit aufzunehmen.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 12/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürworten-
de Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen der Be-
arbeitung des Antrages auf Baugenehmigung für das Bauvorhaben 
– Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage – Flur 2, Flst. Nr. 
182/13 in der Gemarkung Isseroda gegenüber der Unteren Bauauf-
sichtsbehörde des Landratsamtes Weimarer Land abzugeben. Der 
Befreiung von den Festsetzungen des B-Planes wurde zugestimmt.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 13/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürwor-
tende Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen der 
Bearbeitung des Antrages auf Baugenehmigung für das Bauvor-
haben – Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage – Flur 4, 
Flst. Nr. 611/11 in der Gemarkung Niederzimmern gegenüber 
der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes Weimarer 
Land abzugeben. Den beantragten Befreiungen von den Festset-
zungen des B-Planes wird zugestimmt.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 14/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürworten-
de Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen der Bear-
beitung des Antrages auf Baugenehmigung – Neubau Partyküche, 
Lagerräume und Überdachung - Flur 8, Flst. Nr.: 1019/4 und 1020/5 
in der Gemarkung Niederzimmern gegenüber der Unteren Bauauf-
sichtsbehörde des Landratsamtes Weimarer Land abzugeben.
Ja-Stimmen: 4; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 1
Bestätigt: Ja

schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist 
unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Stichwahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantrag-
te Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum 23.06.2022 (ein Tag vor der Stichwahl), bis 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.
8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

· einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlbe-
rechtigt ist,

· einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
· einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, die 

Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des Stimmbe-
zirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

· ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnah-
me der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben genannten Be-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 12.06.2022 bis 
18 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am Tag der Stichwahl, dem 
26.06.2022 bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben 
werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.
9.
Briefwahl (Vorort) ist ab 26.05.2022 ist unter Einhaltung der ak-
tuell geltenden Hygienevorschriften zu folgenden Zeiten möglich:

Mo 13.00 - 15.30 Uhr,
Di 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr,
Do 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr und
Fr 08.00 - 10.00 Uhr
Planen Sie längere Wartezeiten ein!
Nutzen Sie die Möglichkeit der Online-Beantragung der 
Briefwahlunterlagen.

>> Den Online-Zugang finden Sie auf: www.grammetal.de.
Hinweis zur Veröffentlichung der Bekanntmachung
Die Bekanntmachung ist im Amtsblatt am 09.04.2022 vorzunehmen.

Grammetal, d. 18.03.2022
gez.
Buss
Wahlleiter der Gemeinde

Bekanntmachung von Beschlüssen

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur,  
Soziales und Sport des Gemeinderats Grammetal  
am 16.03.2022

stimmberechtige Mitglieder: 7
davon anwesend: 5
Beschluss SozA 06/2022:
Die Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Bildung,  
Kultur, Soziales und Sport wird bestätigt.
Ja-Stimmen: 5; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss SozA 07/2022:
Die Niederschrift der Sitzung des Ausschusses für Bildung,  
Kultur, Soziales und Sport vom 22.02.2022 wird genehmigt.
Ja-Stimmen: 5; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
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Zentrale Rechnungseingangsplattform

Die zentrale Rechnungseingangsplattform ist über die URL 
https://verwaltung.thueringen.de erreichbar.
Ein Direktaufruf ist ferner über die URL https://xrechnung-bdr.
de möglich.
Über dieses Portal können die Unternehmen ihre Rechnun-
gen erfassen oder hochladen. Sie werden nach dem erfolgrei-
chen Erfassen/Hochladen als eingereicht angesehen.
Anschließend erfolgt die automatische Weiterleitung der elek-
tronischen Rechnung von der zentralen Rechnungseingangs-
plattform an die gemeldete E-Mailadresse der Gemeinde und 
wird dort verarbeitet.

Leitweg-ID der Gemeinde Grammetal: 16071103-0001-17
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass inhaltlich oder semantisch 
fehlerhafte Rechnungen nicht verarbeitet werden, sondern nach 
Aufforderung in korrigierter Form erneut zu übermitteln sind.
Weitere Informationen finden Sie auch unter:
https://finanzen.thueringen.de/themen/egovernment/
projekte/e-rechnung/

Nichtamtlicher Teil der Gemeinde

Ukrainekrieg - Sie wollen helfen,  
sich informieren?

Auf der Internetseite des 
Landkreises sind viele Infor-
mationen für Geflüchtete und 
Helfende abgedruckt, u.a. zu 
folgenden Themen:

• Unterstützung bei Fragen zur Aufnahme ukrainischer  
Geflüchteter und/oder zur Meldung von Unterbringungsmög-
lichkeiten im Weimarer Land

• Hilfe für die Ukraine - Ehrenamtszentrum Weimarer Land
• Sie wollen Menschen helfen, die aus der Ukraine zu uns 

im Weimarer Land gekommen sind?
• Sie wollen Ihre persönliche Hilfe anbieten?
• Sie benötigen als Institution/Einrichtung Unterstützung?
• Sie benötigen als Privatperson Hilfe?

• Hotline des Thüringer Volkshochschulverbandes e. V. zu 
Fragen der Sprachförderung (Die Beratung erfolgt auf Ukra-
inisch oder Russisch.)

• Solidarität mit der Ukraine - Thüringen hilft
• Unterkunft anbieten
• Geldspenden
• Informationen des Flüchtlingsrats Thüringen
• Hilfe-Portal „Germany4Ukraine“ der Bundesregierung

• Informationen zu Unterkunft, Basisthemen sowie medi-
zinischer Versorgung

• Weitere Informationen bzw. Kommunikationsmaterialien
• In Thüringen hat die Thüringer Agentur für Fachkräftege-

winnung (ThAFF) aktuelle Informationen eingestellt
Die Internetseite des Landkreises erreichen Sie z.B. über https://
www.grammetal.de unter Aktuelles oder direkt:

https://www.weimarerland.de.

Für die Anmeldung von Flüchtlingen im Kreis Weimarer Land 
können notwendige Antragsunterlagen der Internetseite des 
Kreises entnommen werden:
für Ausländerbehörde:
• Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung
• Laufzettel für Anmeldung (deutsch)
• Laufzettel für Anmeldung (ukrainisch)
• Biometrieerfassung
• Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewer-

berleistungsgesetz
• Unterbringungskosten für ukrainische Flüchtling
• Wohnraumbescheinigung zur Vorlage beim Sozialamt - Asyl/

Spätaussiedler
Für Einwohnermeldeamt
• Wohnungsgeberbestätigung

Aufgrund des § 38 der Thüringer Kommunalordnung war 1  
Mitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Beschluss GBA 15/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürwor-
tende Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen der 
Bearbeitung des Antrages auf Baugenehmigung – Umnutzung 
und Ausbau zu Büro, Dienstwohnung und Lagerraum/Neubau 
Carport und Löschwasserteich - Flur 3, Flst. Nr.: 229/7 in der 
Gemarkung Daasdorf am Berge gegenüber der Unteren Bauauf-
sichtsbehörde des Landratsamtes Weimarer Land abzugeben.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 16/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürwor-
tende Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen der 
Bearbeitung des Antrages auf Baugenehmigung – Bau eines 
Carports, der als Unterstand bei Trauerfeiern genutzt werden soll 
- Flur 3, Flst. Nr.: 238 in der Gemarkung Obernissa gegenüber 
der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes Weimarer 
Land abzugeben.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 17/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürwor-
tende Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen der 
Bearbeitung des Antrages auf Baugenehmigung – Neubau Car-
port - Flur 1, Flst. Nr.: 102/2 in der Gemarkung Mönchenholzhau-
sen gegenüber der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landrat-
samtes Weimarer Land abzugeben.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 18/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürwor-
tende Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen 
der Bearbeitung des Antrages auf Baugenehmigung – Neubau  
Garage - Flur 1, Flst. Nr.: 131 in der Gemarkung Utzberg ge-
genüber der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes 
Weimarer Land abzugeben.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 19/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürwor-
tende Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen der 
Bearbeitung des Antrages auf Baugenehmigung – Neubau eines 
Einfamilienhauses mit zwei Stellplätzen - Flur 1, Flst. Nr.: 130/3 in 
der Gemarkung Utzberg gegenüber der Unteren Bauaufsichts-
behörde des Landratsamtes Weimarer Land abzugeben.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 20/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürwor-
tende Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen der 
Beteiligung öffentlicher Träger zum Vorhaben – Bau einer Brücke 
über den Weimarbach - in der Gemarkung Hopfgarten, Flur 5, 
Flst. Nr.: 285 gegenüber der Unteren Wasserbehörde/Umwelt-
amt des Landratsamtes Weimarer Land abzugeben.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 21/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürwor-
tende Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen der 
Bearbeitung des Antrages auf Befreiung von den Festsetzungen 
des B-Planes – Dachform und Traufhöhe zum Neubau einer 
Landwirtschaftshalle - Flur 7, Flst. Nr.: 593/4 in der Gemarkung 
Nohra gegenüber der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Land-
ratsamtes Weimarer Land abzugeben.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
Beschluss GBA 22/2022:
Der Grundstücks- und Bauausschuss beschließt eine befürwor-
tende Stellungnahme der Gemeinde Grammetal im Rahmen der 
Bearbeitung des Antrages – Errichtung Werbeanlage (4 Stück 
Gewebeplanen mit Unterkonstruktion, beleuchtet - Flur 4, Flst. 
Nr.: 289/6, 280/8, in der Gemarkung Ulla gegenüber der Unteren 
Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes Weimarer Land abzu-
geben. Der beantragten Befreiung von den Festsetzungen des 
B-Planes wurde zugestimmt.
Ja-Stimmen: 6; Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0
Bestätigt: Ja
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Informationen zur Vorsorgevollmacht und 
zur gesetzlichen / rechtlichen Betreuung

Mit der Vorsorgevollmacht können Sie vorsorglich einen Ver-
treter bevollmächtigen, der Ihre Angelegenheiten besorgen 
und für Sie entscheiden kann, falls Sie infolge eines plötzlichen 
Unfalls, einer Krankheit oder eines allmählichen Nachlassens 
der geistigen Kräfte dazu nicht mehr oder nur noch teilweise 
in der Lage sind. Dabei können Sie im Einzelnen festlegen, auf 
welche Bereiche sich diese Vollmacht erstrecken soll.
Damit wird eine gerichtliche Bestellung Ihrer Vertrauensper-
son als Betreuer nicht erforderlich.
Die Betreuungsbehörde führt regelmäßige Außensprechstun-
den in der Gemeinde Grammetal durch. Hier können Sie die 
Unterschrift oder das Handzeichen d. Vollmachtgebers/-in ge-
gen eine Gebühr von 10.00 Euro beglaubigen lassen.

Außensprechstunde der Betreuungsbehörde  
in der Gemeinde Grammetal:
Isseroda
Schloßgasse 19
99428 Grammetal

Wann:
13. April 2022
8. Juni 2022
13. Juli 2021
14. September 2022
12. Oktober 2022
9. November 2022
14. Dezember 2022

Uhrzeit:
13:00 - 15:00 Uhr

Nur nach Terminvereinbarung:
Betreuungsbehörde Weimarer Land
Bahnhofstraße 28 in 99510 Apolda
Frau Weber
Telefon: 03644 / 540 733

Achtung! Gefahr im Verzug!

Das Thüringer Forstamt  
Bad Berka informiert:

Windwurf im Forstamtsbereich Bad Berka
Nach den Windwürfen durch die Stürme im Februar 2022 finden 
sich auf vielen Waldflächen im Forstamtsbereich Bad Berka ge-
worfene und angeschobene Einzelbäume. Diese stellen einer-
seits eine Gefahr für die Waldeigentümer bei forstlichen Arbeiten 
und für Waldbesucher dar, andererseits können geworfene und 
geschwächte Bäume Brutstätten für Insekten werden und da-
durch Fraßschäden in angrenzenden Waldflächen verursachen. 
Besonders Waldbestände mit Fichte oder Kiefer sind hohen Risi-
ken ausgesetzt, was ja die seit dem Dürrejahr 2018 anhaltende 
Buchdruckerkalamität in Fichtenwaldflächen in Thüringen zeigt.
Es ist damit zu rechnen, dass im Sommer aus den geworfenen 
Bäumen ausfliegende Insekten benachbarte Waldflächen befal-
len und damit schwere Schäden verursachen. Wegen der Viel-
zahl an Befallsstellen ist zu befürchten, dass bei unterbleibender 
Sanierung ausgedehnte Waldflächen zerstört werden und in 
den Folgejahren auf Kosten der Waldeigentümer wieder aufge-
forstet werden müssten.
Um großflächigeren Folgeschäden durch Borkenkäfer und an-
deren Insekten in Wald- und speziell Nadelholzbeständen vor-
zubeugen, werden hiermit gemäß § 11 Thüringer Waldgesetz 
Waldeigentümer dazu aufgefordert, ihre Waldflächen auf akuten 
Borkenkäferbefall und Windwurf zu kontrollieren und beschädigte 
Bäume möglichst kurzfristig, spätestens aber bis 31.05.2022, 
aufzuarbeiten.
Achtung: Fällarbeiten mit der Motorsäge sind gefährliche Arbei-
ten. Sie sollten daher von Waldbesitzern nur mit Vorsicht und un-
ter Beachtung von Arbeitsschutzregeln durchgeführt werden! Im 
Zweifelsfall sollte eine Fachfirma beauftragt werden.

Anmerkung:
Zu den Themen gibt es jeweils Verlinkungen. Auf den Abdruck 
der Links wurde verzichtet, da sich diese zum Erscheinungstag 
des Amtsblattes am 09.04. ggf. bereits wieder geändert haben 
können.

Vereinsregister auf der Website der Gemeinde

In der Rubrik Gemeindeleben/Vereinsregister auf www.gramme-
tal.de können Vereine ihre Kontaktdaten zur Veröffentlichung auf 
der Internetseite der Gemeinde benennen.

Nunmehr besteht auch die Möglichkeit des Hochladens von  
Dokumenten (z.B. Satzung, Aufnahmeantrag, ...).

Direkt auf der Startsseite (www.grammetal.de) sowie unter Ser-
vice können Veranstaltungen zum Eintrag auf der Internetseite 
gemeldet werden.

Bekanntmachungen anderer Behörden

Veröffentlichung der Bodenrichtwerte

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Sömmerda, des Landkreises Weimarer Land 
und der kreisfreien Stadt Weimar hat zum Stichtag 01.01.2022 
auf Grundlage der Kaufpreissammlung flächendeckend  
Bodenrichtwerte ermittelt und veröffentlicht.
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des 
Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines 
abgegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der 
Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im We-
sentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er 
ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines 
Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen 
(Bodenrichtwertgrundstück).
Im Geoportal Thüringen (www.geoportal-th.de) sind die  
Bodenrichtwerte kreisweise oder thüringenweit im Shape-For-
mat erhältlich. In eigene Geoinformationssysteme können die 
Daten auch als Web Map Service (WMS) bzw. als Web Fea-
ture Service (WFS) integriert werden. Der Freistaat Thüringen 
gestattet die kostenfreie kommerzielle und nichtkommerzielle 
Weiterverwendung der Bodenrichtwerte.
Mit dem „Bodenrichtwertinformationssystem Thüringen  
(BORIS-TH)“ werden die Bodenrichtwerte unter www.boden-
richtwerte-th.de im Internet kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Jedermann kann von den Geschäftsstellen der Gutachteraus-
schüsse für Grundstückswerte Auskunft über die Bodenricht-
werte erhalten.

Anschrift:
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das  
Gebiet des Landkreises Sömmerda, des Landkreises  
Weimarer Land und der kreisfreien Stadt Weimar

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement  
und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses  
im Katasterbereich Erfurt
Hohenwindenstraße 14
99086 Erfurt
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Hierzu sind alle Grundstückseigentümer bzw. deren Vertreter (mit 
Vollmacht) der Gemarkung Bechstedtstraß herzlich eingeladen.
Zur Teilnahme an der Veranstaltung bitte unbedingt die zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Corona - Schutzmaßnahmen beachten.

Günter Cattus, Jagdvorsteher

Einladung der Jagd-Genossenschaft Ulla

Die Jahreshauptversammlung der JG Ulla findet am Freitag den 
22.04.2022, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Ulla statt.
Alle Feld und Waldgrundstückbesitzer der Gemarkung Ulla sind 
hierzu herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl eines neuen Kassenführers
3. Bericht des Jagdpächters
4. Verwendung der Jagdpacht
5. Fragen/Diskussion/Verschiedenes
6. Schlußwort
Gerd Liebeskind
Jagdvorsteher

Nichtamtlicher Teil /  
Sonstige Informationen

Beratungsservice vor Ort 

in der Gemeinde Grammetal

IInnggoo  TToorrbboorrgg
EEhhrreennaammttlliicchheerr  VVeerrssiicchheerrtteennäälltteesstteerr  ddeerr

DDeeuuttsscchheenn  RReenntteennvveerrssiicchheerruunngg  MMiitttteellddeeuuttsscchhllaanndd

========================================================================================

Die nächsten Sprechstunden

in Obernissa:

Donnerstag, 12.05.2022

Donnerstag, 09.06.2022
15:00 - 18:00 Uhr

im Büro des Ortsbürgermeisters (Eiskeller 38a) 
============================================

Terminvereinbarungen erbeten unter 

Telefon: 0033664444--88777799995522 (mo.-do., 19:30 - 20:15 Uhr)

e-Mail: ingo.torborg@online.de      (bitte Wohnort angeben)

============================================

Zusätzliche Sprechstunden finden u.a. statt in

Klettbach, Berlstedt, Bad Berka

============================================

Versicherte bekommen kostenfrei Beratung zu

rentenrechtlichen Angelegenheiten sowie

Unterstützung bei der Beantragung von Renten

wegen Erwerbsminderung, Alters oder Todes

Waldeigentümer mit Beförsterungsvertrag können bei Bedarf 
durch örtlich zuständige Revierleiter und die Mitarbeiter des  
Thüringer Forstamts Bad Berka unterstützt werden.

gez. Jan Klüßendorf
Forstamtsleiter

Quelle: Thüringer Forstamt Bad Berka; Ilmstraße 1;  
99438 Bad Berka, Medeieninformation 18.03.2022

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
der Jagdgenossenschaft Obernissa

Am 21.04.2022 findet um 19.30 Uhr im Freizeitzentrum Obernis-
sa die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Ober-
nissa statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung, Feststellung 

der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Jagdvorstehers und Bericht des Kassenführers
3. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers
4. Bericht des Jagdpächters
5. Diskussion
6. Auszahlung Jagdpacht und Verwendung der Jagdpacht
7. Diskussion
Um eine rege Teilnahme der Landeigentümer wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen
Jagdvorstand Obernissa
Ronald Stade, 14. März 2022

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Jagdgenossenschaft Hayn

Anlässlich der Jahreshauptversammlung für das Pachtjahr 2021 
lädt der Vorstand der Jagdgenossenschaft Hayn alle Grund- und 
Landeigentümer

am 13.05.2022
um 18.00 Uhr

zur Jahresberichterstattung und anschließendem gemütlichen 
Teil in das Vereinszimmer der Feuerwehr Hayn ein.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Anfrage GjB Obernissa
4. Entlastung des Vorstandes
5. Bericht des Kassenführers
6. Entlastung des Kassenführers
7. Bericht der Jagdpächter
8. Diskussion
9. Schlusswort

Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Klink
Vorsteher

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
der Jagdgenossenschaft Bechstedtstraß

Am 12.05.2022 findet um 19:00 Uhr die Jahreshauptversamm-
lung der Jagdgenossenschaft Bechstedtstraß in der Gaststätte 
Bechstedtstraß statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung durch den Jagdvorsteher
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenführers und der Kassenprüfer
4. Bericht des Jagdpächters
5. Diskussion zu den Berichten
6. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers  

(Beschlussfassung)
7. Wahl der Kassenprüfer (Beschlussfassung)
8. Wahl des Jagdvorstandes (Beschlussfassung)
9. Konstituierung des neu gewählten Vorstandes
10. Verwendung des Reinertrages der Jagdpacht (Beschluss-

fassung)
11. Verschiedenes
12. Schlusswort
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Ortschaft Mönchenholzhausen

Nichtamtliches

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner  
von Mönchenholzhausen,

Goethe beginnt seinen Osterspaziergang, „Vom Eise befreit sind 
Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick, 
im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter, in seiner Schwä-
che zog sich in raue Berge zurück. Von dort sendet er fliehend, 
nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die 
grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes, überall regt 
sich Bildung und Steben, alles will sie mit Farben beleben. Doch 
an Blumen fehlts im Revier, sie nimmt geputzte Menschen da-
für…“

Ich freue mich auch, dass der Winter vorbei ist, die wärmende 
Sonne Natur und auch uns wieder erwachen lässt. Vor allem freue 
ich mich, dass endlich die Covid Einschränkungen gelockert wer-
den. Das heißt nicht, dass man sorglos sein soll, vielmehr, dass 
jeder Verantwortung für sich und andere übernehmen muss. Das 
Virus selbst wird uns sicher noch lange begleiten.

Das alles erwacht, erlebe ich täglich an ganz praktischen Dingen. 
Viele Einwohner haben mit dem Frühjahrsputz auf ihren Grund-
stücken begonnen und österlich geschmückt. Vielen Dank, dass 
sie auch öffentliche Plätze für Ostern herausputzen. Sehr gefreut 
habe ich mich über ein Bild, dass ich bekommen habe. Es zeigt 
einen Osterbaum auf dem ehemaligen Spielplatz am Kirschgar-
ten, den voriges Jahr die Anwohner wieder hergerichtet und ge-
pflegt immer haben. Ihren Wunsch, dort eine Tischtennisplatte 
aufzustellen, habe ich nicht vergessen.

Jede Initiative, die unseren Ort verschönert und die dörfliche 
Gemeinschaft fördert, unterstützen unser Ortschaftsrat und ich. 
Achten Sie bitte auch auf die Aushänge in den Verkündungsta-
feln, wann wir einen gemeinsamen Frühjahrsputz in unserem 
Ortsteil durchführen.

Ich bin auch allen Einwohnern dankbar, die mich mit Vorschlägen 
und Ideen auf verbesserungswürdige Dinge hinweisen.

Unser Projekt Dorfgemeinschaftshaus schreitet voran. Dank der 
unermüdlichen Arbeit unserer „Rentnerbrigade“ nimmt es von 
Woche zu Woche mehr Gestalt an. Danke dafür.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Osterzeit.
Ihr Ortschaftsbürgermeister
Henrik Slobodda

Ortschaft Niederzimmern

Nichtamtliches

Einladung zum Frühjahrsputz  
in Niederzimmern

Am Samstag den 23.4.2022 soll unser Dorf geputzt werden. Ich 
bitte alle daran teilzunehmen, vor ihrem eigenen Haus auch die 
öffentlichen Flächen in Ordnung zu bringen und auch dem viel-
leicht nicht mehr ganz fitten Nachbarn dabei zu helfen.
Schön wäre es auch, wenn sich noch einige Mitbürgerinnen und 
Mitbürger für die notwendigen Arbeiten beispielsweise auf dem 
Spielplatz finden würden. Wir treffen uns um 8:30 Uhr vor der 
Gemeinde Angergasse 6.

Ihr Ortschaftsbürgermeister
Christoph Schmidt-Rose

Ortschaft Isseroda

Amtliches

Bekanntmachung von Beschlüssen

Sitzung des Ortschaftsrats vom 15.03.22

08/09/22: Beschluss der zur Tagesordnung mit 
Ergänzungen(Zustimmung)
09/09/22: Beschluss des Protokolls des öffentl. Teils der Gemein-
deratssitzung vom 25.01.22 (Zustimmung)
10/09/22: Beschluss für Empfehlung an den Grundstücks- und 
Bauausschuss der Gemeinde Grammetal im Antragsverfahren 
zur Freistellung von den Festsetzungen des B-Plans „Wiesen-
graben“ für Flst. 182/12 BFE bezüglich der Überschreitung der 
südlichen Baugrenze, der Dachform, der Überschreitung der 
Grundflächenzahl (GRZ), der Überschreitung der Traufhöhe und 
der Änderung der Dachfarbe zuzustimmen (Zustimmung)
11/09/22: Beschluss für Empfehlung an den Grundstücks- und 
Bauausschuss der Gemeinde Grammetal im Antragsverfahren 
zur Freistellung von den Festsetzungen des B-Plans „Wiesen-
graben“ für Flst. 182/12 BFA bezüglich der Überschreitung der 
Westlichen Baugrenze zuzustimmen (Zustimmung)
12/09/22: Beschluss für Empfehlung an den Grundstücks- und 
Bauausschuss der Gemeinde Grammetal im Antragsverfahren zur 
Freistellung von den Festsetzungen des B-Plans „Wiesengraben“ 
für Flst. 182/12 BFA bezüglich der Überschreitung der Traufhöhe 
und der Änderung der Dachfarbe zuzustimmen (Zustimmung)
13/09/22: Beschluss für Empfehlung an den Grundstücks- und 
Bauausschuss der Gemeinde Grammetal im Bauantragsverfah-
ren zur „Anbau mit Aufstockung an bestehendes Wohnhaus für 
Flst.74/1 zuzustimmen (Zustimmung)

Nichtamtliches

Der Ortschaftsbürgermeister informiert

Einladung zur Begrüßung des Wonnemonat Mai

Der lange Verzicht auf gemeinsame Feierlichkeiten im Dorf soll 
ein Ende haben.
Aus diesem Grund sind alle Einwohner eingeladen, am 30.04.22 
ab 18.00 Uhr auf der Festwiese an der Grundschule den Won-
nemonat Mai mit einem kleinen Umtrunk und Imbiss bei Musik 
zu begrüßen.
Ein Feuer wird nicht entzündet, das Ablagern von Baumschnitt 
ist verboten.

Unser Dorf hat Zukunft

Wie bereits in einigen Medien berichtet, hat die Ortschaft Issero-
da im Regionalwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ den 3. Platz 
belegt und ein Preisgeld von 800 € gewonnen. Federführend für 
Isseroda im Wettbewerb war Konstantin Schwark. Mit seinen jun-
gen Mitstreitern hat er erfolgreich die Bewerbung eingereicht und 
mit einem kurzen Video die Jury überzeugt.
Mit dieser Platzierung sind wir qualifiziert zur Teilnahme am Lan-
deswettbewerb 2022 und haben die Möglichkeit, die Zukunftsfä-
higkeit unseres Dorfes bei einer Jurybereisung am 31.05.22 zu 
präsentieren. Eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der örtlichen 
Vereine wird die 2-stündige Vorstellung des Dorfes vorbereiten. 
Schwerpunkt der Vorstellung ist eine Ortsbegehung.
Alle Einwohner bitte ich, sich an der Präsentation zu beteiligen, 
in dem sie ihre Grundstücke und öffentliche Flächen davor in ei-
nen ansehnlichen Zustand versetzen.

Wahlhelfer gesucht

Für die Ortschaftsbürgermeisterwahl am 12.06.202 suche ich 
noch freiwillige Bürger, die als Wahlhelfer fungieren und die ab-
gegebenen Stimmen auszählen. Eine Aufwandsentschädigung 
wird entsprechend Hauptsatzung gezahlt.
Melden Sie sich bitte bei mir per Mail- isseroda@grammetal.de 
oder kommen Sie in meine Sprechstunde, Donnerstag 16.00 - 
18.00 Uhr.
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Ortschaft Obernissa

Nichtamtliches

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

in den letzten Ortschaftsratssitzungen wurde über die Anschaf-
fung von Spielgeräte für die beiden Spielplätze beraten und Ge-
räte ausgesucht. Derzeit wird noch eine Firma gesucht, die diese 
dann einbaut. Des Weiteren soll am Friedhof ein Unterstand für 
Trauernde entstehen, um bei „Wind und Wetter“ geschützt zu sein. 
Der Bauantrag wurde beim Landratsamt inzwischen eingereicht. 
Ferner soll die Urnengemeinschaftsanlage möglichst in diesem 
Jahr durch eine 2. Stele erweitert und alles eingefasst werden. Seit 
längerer Zeit beschäftigt uns die defekte Kirchturmuhr. Inzwischen 
soll die Kirche hierfür Fördermittel beantragt haben. Der OS-Rat 
hat dazu beschlossen, sich an den Reparaturkosten zu beteiligen.
Nach dem Rücktritt der stellvertretenden Ortschaftsbürgermeis-
tern (OS-BM), Frau Sandra Thalacker, wurde als Nachrückerin in 
den OS-Rat Frau Katrin Hucke berufen. In geheimer Wahl wurde 
Herr Dieter Teichmann zum neuen Stellvertreter einstimmig ge-
wählt. Herr Teichmann gibt auch ab sofort die „Gelben Säcke“ aus.
Thema der letzten Sitzung war auch die Verwendung der Haus-
haltsmittel für den OS-Rat, dem sog. OS-Budget. Es wurden die 
Ausgabemittel wie folgt verteilt (einstimmiger Beschluss vom 
10.3.2022):

• OS-BM u. a.:

Kranz Volkstrauertag, Fahrkosten Ortschronisten
• OS-Rat u. a.:

Unterstützung der FFW (Wettkämpfe, Literatur, Materialien)
• Geburtstage/Jubiläen:

Jubilare, Goldene Hochzeit
• Vereinsförderung:

SG Eintracht 62 e. V., u. a. 60-Jahr-Feier in 2022
Förderverein Obernissa e. V., u. a. Maifeuer, Weihnachtsmarkt
Senioren/innen für die Weihnachtsfeier
„Landfrauen“ für Weihnachtsfeier und Raummiete
Kirmesverein Obernissa (Kirmes in 09/2022)

Der Nachweis der Aufwendungen hat durch Vorlage von Origi-
nalbelegen zu erfolgen. Die Unterstützung der beiden e. V. erfolgt 
als Pauschalförderung (ohne Nachweisführung).
Vom Förderverein Obernissa e. V. wurde informiert, dass voraus-
sichtlich am Samstag, 30.04.2022 auf dem Gelände des Frei-
zeitzentrums ein Maifeuer stattfinden wird. Einzelheiten hierzu 
werden noch durch Aushang bekanntgegeben.
Letztlich noch ein Hinweis: Einige Straßenlampen der Dorfbe-
leuchtung sind in der Vergangenheit öfters ausgefallen. Bitte mel-
den Sie dies direkt über die Internetseite der Gemeinde Gram-
metal – Mängelmeldung. Die Gemeinde, der Bauhof, ist dann 
bemüht, zeitnah den Schaden beseitigen zu lassen.

Ihr Ortschaftsbürgermeister Werner Nolte
und der Ortschaftsrat

Ortschaft Utzberg

Nichtamtliches

Gnadenhochzeit in Utzberg

Am 15. März 22 begingen in Utzberg Günther und Adelheid  
Mateuszik ein besonderes Jubiläum, unvorstellbare 70 Jahre 
sind die beiden 91- und 89- jährigen verheiratet, sie erfreuen 
sich guter Gesundheit.
Der Sohn mit Familie hatte die Eltern zur Kaffeetafel eingeladen, 
mit Enkeln und Urenkeln saßen 4 Generationen in einer lustigen 
Runde.
Neben hochrangigen Glückwünschen aus der Politik, ließen 
sich der Bürgermeister der Gemeinde Grammetal Roland 
Bodechtel und die Ortschaftsbürgermeisterin nicht nehmen, 
persönlich zu gratulieren.
Die Jubilare waren hocherfreut über die vielen Ehrungen und  
bedanken sich ganz herzlich.


